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Am 27. November 2009 verstarb  
 

Herr Erich Kilian 
 

im Alter von 73 Jahren. 
 
Herr Kilian wurde 1960 bei der Straßenmeisterei 
Rothenburg als Arbeiter im Straßenbetriebsdienst 
eingestellt und nach erfolgreicher Straßenwärter-
prüfung bis zu seinem Ausscheiden im Jahre 
1997 als Straßenwärter und zuletzt als Stramot 
eingesetzt. 
 
Durch seinen Fleiß und seine Einsatzbereitschaft 
war er bei Vorgesetzten und Kollegen ein allseits 
geschätzter Mitarbeiter. 
 
Wir gedenken seiner in Trauer. 

Am 22. Oktober 2009 verstarb
 

Frau Reinhild Hartwig 
Sozialamtsrätin a. D. 

 
im Alter von 65 Jahren. 
 
Frau Hartwig begann ihre dienstliche Laufbahn 
1973 als Sozialarbeiterin am Staatlichen Gesun-
heitsamt Roth. Mit Wirkung vom 01.02.1976 
wurde Frau Hartwig in das Beamtenverhältnis 
übernommen. Ihre dienstliche Tätigkeit endete im 
Dezember 2008 nach 35-jähriger Tätigkeit in der 
staatlichen Gesundheitsverwaltung beim Land-
ratsamt Roth - Gesundheitsamt - mit dem Eintritt 
in den Ruhestand. 
 
Wegen ihres umfassenden und vielseitigen 
Fachwissens sowie ihrer einfühlsamen und 
freundlichen Art war Frau Hartwig bei Vorgesetz-
ten und Kollegen gleichermaßen beliebt. 
 
Wir gedenken ihrer in Trauer. 

Am 14. November 2009 verstarb  
 

Herr Wolfgang Frodl 
Hauptstraßenmeister 

 
im Alter von 52 Jahren. 
 
Herr Frodl war seit 1975 beim Freistaat Bayern 
im Straßenbetriebsdienst beschäftigt. Nach Ab-
schluss seiner Ausbildung zum Straßenmeister 
im Jahre 1986 leitete er als Straßenmeister und 
zuletzt als Hauptstraßenmeister die Straßenmeis-
tereien Schwabach und Ammerndorf. 
 
Durch seine Fachkenntnisse, sein menschliches 
und kollegiales Verhalten erfreute er sich großer 
allseitiger Wertschätzung. 
 
Wir gedenken seiner in Trauer. 
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Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken 
 
 

Rechtsverordnung 
der Regierung von Mittelfranken 

zur Änderung der Rechtsverordnung 
vom 22. September 2009 

über die Umwandlung der Volksschule 
Weihenzell (Grund- und Hauptschule) und die 

Weiterführung der Volksschulen 
Lehrberg (Grund- und Hauptschule), 

Dietenhofen (Grundschule) und 
Dietenhofen (Hauptschule), Landkreis Ansbach 

 
Vom 16. Dezember 2009 

 
Auf Grund der Art. 26, 29 und 32 des Bayer. Geset-
zes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31. Mai 
2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, KWMBl I S. 210), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2008 
(GVBl S. 467) erlässt die Regierung von Mittelfranken 
folgende Verordnung: 
 

§ 1 
 

Die Volksschule Weihenzell (Grundschule) wird um-
benannt; sie führt künftig die Bezeichnung "Volks-
schule Weihenzell, Eichenbergschule (Grundschule)“. 
 

§ 2 
 

§ 2 der Rechtsverordnung der Regierung von Mittel-
franken vom 22. September 2009 über die Umwand-
lung der Volksschule Weihenzell (Grund- und Haupt-
schule) und die Weiterführung der Volksschulen 
Lehrberg (Grund- und Hauptschule), Dietenhofen 
(Grundschule) und Dietenhofen (Hauptschule), Land-
kreis Ansbach (MFrABl Nr. 22/2009, S. 132), erhält 
folgende Fassung: 
 

„§ 2 
 

(1) Die Volksschule Weihenzell, Eichenbergschule 
wird als Grundschule weitergeführt. 

 
(2) Der Sprengel erstreckt sich auf das Gebiet der 

Gemeinden Weihenzell und Bruckberg. 
 
(3) Die Schule führt die Bezeichnung „Volksschule 

Weihenzell, Eichenbergschule (Grundschule)“ 
und hat ihren Sitz in Weihenzell. 

 
(4) Die Schule umfasst die Jahrgangsstufen 1 mit 4. 

§ 3 
 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von 
Mittelfranken in Kraft. 
 
Ansbach, 16. Dezember 2009 
 

Regierung von Mittelfranken 
Dr.   B a u e r 

Regierungspräsident 
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Bekanntmachung der Planungsverbände 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
des Planungsverbandes Industrieregion 

Mittelfranken 
vom 18. Dezember 2009 

 
Gemäß § 11 Abs. 6 i. V. m. § 7 Abs. 6 der Verbands-
satzung wird hiermit bekanntgemacht, dass die 264. 
öffentliche Sitzung des Planungsausschusses des 
Planungsverbandes Industrieregion Mittelfranken am  
 

Montag, 18. Januar 2010, 09:30 Uhr,  
in Nürnberg, Rathaus Fünferplatz 2,  

Großer Sitzungssaal, Zi. 204/II 
 
stattfindet. 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1. 15. Änderung des Flächennutzungsplans für den 
Teilbereich SV Tennenlohe, Stadt Erlangen 

 
2. 15. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 

und Bebauungsplan Nr. 34 Sondergebiet „Pho-
tovoltaikanlage Galgenbuck“, Gemeinde Großha-
bersdorf, Landkreis Fürth 

 
3. Bebauungsplan Nr. 28 „Einkaufsmarkt an der 

Fürther Straße“ sowie 1. Änderung Flächennut-
zungsplan, Gemeinde Veitsbronn, Landkreis 
Fürth 

 
4. 5. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 „Moser 
Brücke“, Markt Feucht, Landkreis Nürnberger 
Land 

 
5. Bebauungsplan Nr. 48 „Am Reichswald“ und 

6. Änderung Flächennutzungsplan, Markt Feucht, 
Landkreis Nürnberger Land 

 
6. 20. Änderung des Flächennutzungsplans und 

2. Änderung des Bebauungsplans B6 „Barns-
dorf“, Stadt Roth, Landkreis Roth 

 
7. Siebte und Zwölfte Änderung des Regionalplans 

Oberfranken-Ost; Fortschreibung des Teilkapitel 
B I 3 (neu) „Wasserwirtschaft“ 

 
8. Zehnte Änderung des Regionalplans Region 

Regensburg (11); Teilabschnitt B IV 2.1 Gewin-
nung und Sicherung von Bodenschätzen 

 
 
9. 14. Änderung des Regionalplans der Region 

Westmittelfranken (8); Kapitel B III (neu) Soziale 
und kulturelle Infrastruktur, Streichung des Kapi-
tels Verteidigung 

 
10. "Großflächige Photovoltaikanlagen" - aktuelle 

Situation und planungsrechtliche Beurteilungs-
grundlagen - Erläuterung durch den Regionsbe-
auftragten  

 
Nürnberg, 18. Dezember 2009 
 

Planungsverband 
Industrieregion Mittelfranken 

Matthias Thürauf 
Oberbürgermeister 

Verbandsvorsitzender 
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